
 

 
Seite 1 von 8 

 
 
 
 

 
 
 
Das Ergebnis im Einzelnen: 
 
 
 �  lineare Erhöhungen der Entgelte  
(für alle Beschäftigten, Auszubildenden, Praktikantinnen und Praktikanten) 

- ab 01.01.2010 um 1,2 %, 
- ab 01.01.2011 um weitere 0,6 % 
- ab 01.08.2011 um weitere 0,5 % 

(siehe auch nachfolgend aufgeführte Tabellen) 
 
�  Einmalzahlung (soziale Komponente) 
Im Januar 2011 eine einmalige Sonderzahlung in Höhe von 240,- € (für Teilzeitbeschäftigte anteilig, 
entsprechend ihrer Arbeitszeit), für Auszubildende, Praktikantinnen und Praktikanten einmalig 50,-€. 
 
�  Erhöhung Leistungsentgelt (§ 18 TVöD, L.o.B.) 
Das Volumen für das Leistungsentgelt erhöht sich 

- für 2010 um 0,25 % auf 1,25 %, 
- für 2011 um 0,25 % auf 1,50 %, 
- für 2012 um 0,25 % auf 1,75 %, 
- für 2013 um 0,25 % auf 2,00 %, 

 
�  Übernahme von Auszubildenden 
In der Regel Anschlussvertrag für 12 Monate bei erfolgreichem Ausbildungsabschluss, mindestens mit 
Abschlussnote "befriedigend" 
 
�  Flexible Arbeitszeitregelungen für ältere Beschäfti gte 
Hier sind verschiedene Modelle zur Arbeitszeitregelung für ältere Beschäftigte aufgeführt, nähere 
Informationen zu diesem Thema folgen in Kürze. 
 
�  Entgeltordnung 
- Prozeßvereinbarung hinsichtlich der Erneuerung/Weiterentwicklung der Eingruppierungsvorschriften 
- Pauschalausgleiche für Beschäftige / Wechsler mit Beginn des Arbeitsverhältnisses nach dem 

01.10.2005 
- Verlängerung des bisherigen Übergangsrechtes (TVÜ-VKA) 
- Erhöhung der Garantiebeträge nach § 17 Abs.4 TVöD von 30,- € auf 50,- €, bzw. von 60,- € auf 80,- € 
 
�  Laufzeit 
Die Mindeslaufzeit ist bis zm 29.02.2012 (Ausnahme Leistungsentgelt nach § 18 TVöD) 
 
 
Weitergehende Informationen bei 
Jens Wallroth –  ����  (02102) 550-1092 –  ����  jens.wallroth@ratingen.de  
Manfred Dörr –  ����  (02102) 550-1090 –  ����  manfred.doerr@ratingen.de   
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Ausbildungsentgelte  
gültig ab  

 ab 01.01.2010 ab 01.01.2011 ab 01.08.2011 

1. Ausbildungsjahr 695,59 699,76 703,26 

2. Ausbildungsjahr 744,98 749,45 753,20 

3. Ausbildungsjahr 790,30 795,04 799,02 

4. Ausbildungsjahr 853,18 858,30 862,59 

 


